
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Bvwg Erkenntnis 2018/6/14 W214
2184966-1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.2018

Entscheidungsdatum

14.06.2018

Norm

AsylG 2005 §57

AsylG 2005 §58 Abs1

AsylG 2005 §6 Abs1 Z4

AsylG 2005 §7

AsylG 2005 §7 Abs1 Z1

AsylG 2005 §7 Abs4

AsylG 2005 §8 Abs1

AsylG 2005 §8 Abs3a

AsylG 2005 §9 Abs2

AsylG 2005 §9 Abs2 Z2

AsylG 2005 §9 Abs2 Z3

BFA-VG §21 Abs7

B-VG Art.133 Abs4

EMRK Art.2

EMRK Art.3

EMRK 13. ZP.

EMRK 6. ZP.

FPG §46a Abs1 Z2

JGG §5 Z10

StGB §105

StGB §15

StGB §87 Abs1

VwGVG §24 Abs4

VwGVG §28 Abs2

Spruch

W214 2184966-1/11E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

file:///


Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. SOUHRADA-KIRCHMAYER über die Beschwerde von XXXX ,

geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bezirkshauptmannschaft XXXX , diese vertreten durch die XXXX , gegen den

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 03.01.2018, Zl. XXXX , zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 (B-VG), nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der minderjährige Beschwerdeführer stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz.

2. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (belangte Behörde vor dem BundesverwaltungsgerichtF)

vom 14.04.2016, Zl. XXXX , wurde dem Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 stattgegeben und gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005

festgestellt, dass dem Beschwerdeführer kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

3. Mit Urteil des Landesgerichts XXXX vom 16.01.2017, Zl XXXX , wurde der Beschwerdeführer wegen der Verbrechen

der Vergewaltigung nach § 201 Abs. 1 und 2 erster Fall StGB, der absichtlich schweren Körperverletzung nach § 87 Abs.

1, teils iVm § 15 StGB, des versuchten Raubes nach den §§ 15 Abs. 1, 142 Abs. 1 StGB und der schweren Nötigung nach

den §§ 105, 106 Abs. 1 Z 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von fünf Jahren verurteilt. Dieses Urteil erwuchs in

Rechtskraft.

4. Mit Schreiben vom 27.04.2017 teilte das BFA dem Beschwerdeführer mit, dass aufgrund der strafrechtlichen

Verurteilung des Beschwerdeführers ein Aberkennungsverfahren im Hinblick auf seinen Asylstatus nach § 7 AsylG 2005

eingeleitet werde und wurde ihm die Abgabe einer Stellungnahme aufgetragen.

Mit Schreiben vom 15.05.2017 wurde durch die gesetzliche Vertretung des Beschwerdeführers eine Stellungnahme

eingebracht.

5. Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des BFA vom 03.01.2018, zugestellt am 04.01.2018, wurde dem

Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aberkannt und festgestellt, dass

ihm die Flüchtlingseigenschaft gemäß § 7 Abs. 4 AsylG 2005 kraft Gesetzes nicht mehr zukommt (Spruchpunkt I).

Gemäß § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 wurde ihm der Status eines subsidiär Schutzberechtigten nicht zuerkannt.

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Syrien wurde

gemäß § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 für unzulässig erklärt (Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen wurde ihm gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt (Spruchpunkt III.).

Zu Spruchpunkt I. (Aberkennung des Status eines Asylberechtigten) wurde im Wesentlichen festgehalten, dass der

Beschwerdeführer mit Urteil des Landesgerichtes XXXX vom 16.01.2017 wegen der Verbrechen der Vergewaltigung

nach § 201 Abs. 1 und 2 erster Fall StGB, der absichtlich schweren Körperverletzung nach § 87 Abs. 1, teils iVm § 15

StGB, des versuchten Raubes nach den §§ 15 Abs. 1, 142 Abs. 1 StGB und der schweren Nötigung nach den §§ 105, 106

Abs. 1 Z 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von fünf Jahren verurteilt worden sei. Das Urteil sei am 21.01.2017

in Rechtskraft erwachsen. Mildernd seien die bisherige Unbescholtenheit des Beschwerdeführers und der Umstand,

dass es teilweise beim Versuch geblieben sei, zu werten gewesen. Die tatsachengeständigen Angaben hinsichtlich der

Vergewaltigung, der absichtlich schweren Körperverletzung und der schweren Nötigung seien im Lichte dessen, dass

sie weder reumütig noch der WahrheitsMndung dienlich waren, nicht als mildernd zu werten gewesen. Erschwerend

habe sich die äußerst brutale Vorgehensweise des Beschwerdeführers ausgewirkt.

Zur Feststellung der negativen Zukunftsprognose wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer bei der

Hauptverhandlung den Eindruck hinterlassen habe, dass er sich nur selbst leidtue und beispielsweise auch angegeben

habe, dass er auch am Tag der Hauptverhandlung noch der Meinung gewesen sei, dass eine Prostituierte (das
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Tatopfer) einfach nichts wert sei. Der Beschwerdeführer habe weder Reue gezeigt noch hätten seine Angaben der

WahrheitsMndung gedient. Diese Angaben hätten die (belangte) Behörde in der Annahme bestärkt, dass eine positive

Lebensentwicklung oder eine Abkehr vom kriminellen Lebenswandel nicht zu erwarten sei.

Zu Spruchpunkt II. (Nichtzuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten und Verbot der Zurückweisung,

Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat des Beschwerdeführers) führte das BFA aus, dass der

Beschwerdeführer aufgrund der prekären Sicherheitslage und auch der angespannten wirtschaftlichen Lage in eine

Situation kommen könnte, die einer unmenschlichen Behandlung gleich zu halten wäre und ihm der Status eines

subsidiären Schutzberechtigten zuzuerkennen wäre.

Seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat des Beschwerdeführers würde eine

reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK und Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention

bedeuten oder für den Beschwerdeführer als Zivilpersonen eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen KonNikts mit sich

bringen, sodass der Status des subsidiären Schutzberechtigten nicht schon mangels Erfüllung der Voraussetzungen

gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nicht zu erkennen gewesen sei. In diesen Fällen sei gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 jedoch

der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen, wenn eine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005

vorliege. In diesem Zusammenhang wurde erneut auf die Verurteilung durch das Landesgericht XXXX verwiesen. Es sei

daher der Status des subsidiären Schutzberechtigten zuzuerkennen gewesen.

Gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 sei dies jedenfalls mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung,

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig sei, da dies eine reale Gefahr

einer Verletzung von Art. 2 EMRK und Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten

würde oder für ihn als Zivilpersonen eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde.

Zu Spruchpunkt III. führte das BFA Folgendes aus: Bei Aberkennung des Status eines Asylberechtigten ohne

nachfolgende Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten habe das BFA gemäß § 58 Abs. 1 Z 3 AsylG

2005 die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AlsyG 2005 von Amts wegen zu prüfen. Es sei im Bundesgebiet

aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder auf Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer

Schutz" zu erteilen, wenn der Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 AsylG 2005 seit mindestens

einem Jahr geduldet sei und die Voraussetzungen für diese Duldung weiter vorlägen, es sei denn, der

Drittstaatsangehörige stelle eine Gefahr für die Sicherheit der Republik Österreich dar oder sei wegen eines

Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden. Eine Erteilung sei auch aus den weiters im Gesetz angeführten Gründen

möglich. Im Fall des Beschwerdeführers lägen weder die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels

gemäß § 57 AsylG 2005 von Amts wegen vor, noch seien Fälle hinsichtlich einer notwendigen Gewährleistung der

Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von mit diesen im

Zusammenhang stehenden zivilrechtlichen Ansprüchen bekannt. Der Beschwerdeführer sei auch kein Zeuge oder

Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitend dem Prostitutionshandel. Daher sei ein Aufenthaltstitel gemäß

§ 57 AsylG 2005 nicht zu erteilen. Da ein Fall des § 8 Abs. 3a AsylG 2005 vorläge, sei diese Entscheidung gemäß § 10

AsylG 2005 nicht mit einer Rückkehrentscheidung zu verbinden.

Der Aufenthalt des Beschwerdeführers werde gemäß § 46a Abs. 1 Z 2 FPG geduldet.

6. Gegen den oben genannten Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 30.01.2018 beim BFA

einlangte. In dieser wurde im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Die Behörde führe ins TreQen, die Identität des minderjährigen Beschwerdeführers könne mangels Vorlage

zuverlässiger Identitätsdokumente nicht festgestellt werden. Sein angeführter Name würde lediglich der erforderlichen

Individualisierung als Verfahrenspartei dienen, wohingegen seine Angaben zur Staatsangehörigkeit und Herkunft, zu

Volksgruppen-und Religionszugehörigkeit sowie zu seinen Lebensumständen unter Berücksichtigung seiner

Sprachkenntnisse glaubhaft gewesen seien. Diesbezüglich wurde auf ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts

Bezug genommen, wonach die Nichtannahme der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Identität nicht ausschließlich

auf die Nichtvorlage von Personenstandsdokumenten gestützt werden könne. Die Feststellung der Behörde, wonach

die Identität des Beschwerdeführers nicht feststehe, könne im Widerspruch mit der zuvor zitierten Judikatur nicht

aufrechterhalten werden.
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Weiters wurde bemängelt, dass die belangte Behörde in ihrer rechtlichen Beurteilung verabsäumt habe, § 5 Z 10

Jugendgerichtsgesetz 1988 (JGG) zu beachten. Dort sei normiert, dass bei Jugendstraftaten "in gesetzlichen

Bestimmungen vorgesehene Rechtsfolgen nicht eintreten." Daher dürften im Fall des minderjährigen

Beschwerdeführers die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Z 1 iVm § 6 Asylgesetz 2005 nicht zur Anwendung kommen. In

diesem Zusammenhang wurde auf ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen, mit dem die Anwendung

des § 5 Z 10 JGG im Asylverfahren bezüglich Aberkennungsgründe bejaht worden sei. Die Frage der Anwendbarkeit des

§ 5 Z 10 JGG im Zusammenhang mit asylrechtlichen Aberkennungs- bzw. Ausschlussgründen sei auch Gegenstand

eines kürzlich ergangenen Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts gewesen, in dem auf ein anhängiges

Revisionsverfahren beim Verwaltungsgerichtshof zu Zl W237 1262415-3/2E verwiesen und das Verfahren bis zur

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) ausgesetzt worden sei. Weiters sei die behördliche Feststellung

der "negativen Zukunftsprognose" insofern als rechtswidrig zu erachten, als sich das BFA bei seiner Beurteilung

ausschließlich auf Angaben des minderjährigen Beschwerdeführers stütze, die er am Tag seiner Hauptverhandlung

getätigt habe. Vielmehr hätte des BFA den Beschwerdeführer zu seiner derzeitigen Haltung befragen müssen. Darüber

hinaus hätte die Behörde das bisherige Verhalten des minderjährigen Beschwerdeführers in der Haft ermitteln und bei

ihrer Entscheidung berücksichtigen müssen. Im Übrigen wurde auf die Situation in Syrien und den dort herrschenden

kriegerischen Ausnahmezustand verwiesen und ausgeführt, dass hier eine Güterabwägung zwischen den Interessen

des Beschwerdeführers und den öffentlichen Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung zu treffen gewesen wären.

7. Mit Schreiben vom 31.01.2018 - einlangend am 02.02.2018 - wurde die Beschwerde - ohne von der Möglichkeit einer

Beschwerdevorentscheidung Gebrauch zu machen - dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

8. Mit Schreiben vom 12.02.2018 wurde vom BFA eine Verständigung von einer weiteren rechtskräftigen Verurteilung

des Beschwerdeführers wegen des Vergehens des Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach § 269 Abs. 1 1. Fall StGB

durch das Landesgericht XXXX an das Bundesverwaltungsgericht weitergeleitet.

9. Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Auszug aus dem Familienbuch einer Übersetzung zugeführt. Daraus geht

hervor, dass das Geburtsdatum des Beschwerdeführers der XXXX ist.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist ein minderjähriger syrischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Kurden an.

Er bekennt sich zum muslimischen Glauben. Seine Identität steht fest. Er ist am XXXX geboren.

Der Beschwerdeführer stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz. Mit Bescheid vom 14.04.2016 wurde

diesem Antrag auf internationalen Schutz entsprochen und dem Beschwerdeführer der Status eines Asylberechtigten

zuerkannt.

Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landesgerichts XXXX vom 16.01.2017, Zl XXXX , wegen der (im Oktober

2016 begangenen) Verbrechen

I. der Vergewaltigung nach § 201 Abs. 1 und 2 erster Fall StGB,

II. der absichtlich schweren Körperverletzung nach § 87 Abs. 1, teils iVm § 15 StGB,

III. des versuchten Raubes nach den §§ 15 Abs. 1, 142 Abs. 1 StGB und

IV. der schweren Nötigung nach den §§ 105, 106 Abs. 1 Z 1 StGB

zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von fünf Jahren rechtskräftig verurteilt.

Als mildernd wurde die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten, sowie der Umstand gewertet, dass es teilweise

beim Versuch geblieben sei. Die tatsachengeständigen Angaben des Angeklagten hinsichtlich der Fakten I., II., und IV.

wurden im Lichte dessen, dass sie weder reumütig noch der WahrheitsMndung dienlich waren, nicht als mildernd

gewertet. Erschwerend wurde die äußerst brutale Vorgehensweise des Beschwerdeführers gewertet.

Der Beschwerdeführer befindet sich derzeit in Strafhaft.

Der Beschwerdeführer hat während seiner Haft in der Justizanstalt XXXX massive Drohungen gegenüber einem
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Justizwachebeamten getätigt, um seine Eskortierung ins Dienstzimmer zu verhindern. Der Beschwerdeführer wurde

deshalb wegen des Vergehens des Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach § 269 Abs. 1 1. Fall StGB durch das

Landesgericht XXXX zu Zl. XXXX am 26.01.2018 rechtskräftig zu einer Freiheitstrafe von sechs Monaten verurteilt. Als

mildernd wurde das Geständnis des Beschwerdeführers, als erschwerend wurden die einschlägige Vorstrafe und der

rasche Rückfall gewertet.

Der Beschwerdeführer war bereits vor den genannten strafgerichtlichen Verurteilungen in gewalttätige

Auseinandersetzungen mit einem folgenden Polizeieisatz verwickelt. Im Flüchtlingsquartier XXXX fand eine Rauferei

zwischen ihm und einem Iraker statt, wobei nachher beide Streitparteien des Quartiers verwiesen wurden und in

andere Flüchtlingsquartiere übersiedeln mussten. Weiters geriet der Beschwerdeführer bei einem

Schwimmbadbesuch mit einem türkischen Burschen in Streit und würgte diesen, bis er ohnmächtig wurde und

daraufhin von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Beschwerdeführer erhielt dafür eine

"Abmahnung".

Der Beschwerdeführer hielt sich nicht an die Vereinbarungen mit seinen Betreuern und machte (auch nach eigenen

Angaben), was er wollte. Er musste ein weiteres Flüchtlingsquartier verlassen, weil er vier Tage abgängig war. Der

Beschwerdeführer neigt zu Gewalttätigkeit und respektierte wiederholt nicht die ihm vorgegebene Regeln sowie die

österreichische Rechtsordnung.

Dem Beschwerdeführer droht im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat - Syrien - eine reale Gefahr einer

Verletzung von Art. 2 sowie Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention.

1.2. Zur Situation im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers:

1.2.1. Politische Lage

Die Familie al-Assad regiert Syrien bereits seit über 50 Jahren, seit Hafez al-Assad 1963 mit fünf anderen OSzieren

einen Staatsstreich durchführte und sich dann 1971 als der Herrscher Syriens ernannte. Nach seinem Tod im Jahr 2000

übernahm sein Sohn, der jetzige Präsident Bashar al-Assad diese Position. Seit dieser Zeit haben Vater und Sohn keine

politische Opposition geduldet. Jegliche Versuche eine politische Alternative zu schaQen wurden sofort unterbunden,

auch mit Gewalt (USCIRF 26.4.2017). 2014 wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, welche zur Wiederwahl von

Präsident Assad führten (USDOS 3.3.2017). Bei dieser Wahl gab es erstmals seit Jahrzehnten zwei weitere mögliche,

jedoch relativ unbekannte, Kandidaten. Die Präsidentschaftswahl wurde nur in den von der Regierung kontrollierten

Gebieten abgehalten, wodurch ein großer Teil der syrischen Bevölkerung nicht an der Wahl teilnehmen konnte. Die

Wahl wurde als undemokratisch bezeichnet. Die syrische Opposition bezeichnete sie als "Farce" (Haaretz 4.6.2014; vgl.

USDOS 13.4.2016).

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat (USDOS 3.3.2017). Am 13.4.2016 fanden in Syrien Parlamentswahlen statt.

Das Parlament wird im Vier-Jahres-Rhythmus gewählt, und so waren dies bereits die zweiten Parlamentswahlen,

welche in Kriegszeiten stattfanden (Reuters 13.4.2016; vgl. France24 17.4.2017). Die in Syrien regierende Baath-Partei

gewann gemeinsam mit ihren Verbündeten unter dem Namen der Koalition der "Nationalen Einheit" 200 der 250

Parlamentssitze. Die syrische Opposition bezeichnete auch diese Wahl, welche erneut nur in den von der Regierung

kontrollierten Gebieten stattfand, als "Farce". Jeder der 200 Kandidaten auf der Liste der "Nationalen Einheit" bekam

einen Parlamentssitz. Die Vereinten Nationen gaben an, die Wahl nicht anzuerkennen (France24 17.4.2016). Die

Verfassungsreform von 2012 lockerte die Regelungen bezüglich der politischen Partizipation anderer Parteien. In der

Praxis unterhält die Regierung jedoch noch immer einen mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat zur

Überwachung von Oppositionsbewegungen, die sich zu ernstzunehmenden Konkurrenten zur Regierung Assads

entwickeln könnten (FH 1.2017)

Seit 2011 tobt die Gewalt in Syrien. Aus anfangs friedlichen Demonstrationen ist ein komplexer Bürgerkrieg geworden,

mit unzähligen Milizen und Fronten. Die tiefer liegenden Ursachen für den KonNikt sind die Willkür und Brutalität des

syrischen Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit und Armut vor allem in den ländlichen Gegenden Syriens, die

weit verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt konfessionelle Spannungen (Spiegel 10.8.2016). Die Arabische

Republik Syrien existiert formal noch, ist de facto jedoch in vom Regime, von der kurdischen Partei der

Demokratischen Union (PYD) und von anderen Rebellen-Fraktionen oder dem sogenannten Islamischen Staat (IS)

kontrollierte Gebiete aufgeteilt (BS 2016). Der IS übernahm seit 2014 vermehrt die Kontrolle von Gebieten in Deir ez-



Zour und Raqqa, außerdem in anderen Regionen des Landes und rief daraufhin ein "islamisches Kalifat" mit der

Hauptstadt Raqqa aus (USDOS 3.3.2017). Mitte des Jahres 2016 kontrollierte die syrische Regierung nur ca. ein Drittel

des syrischen Staatsgebietes, inklusive der "wichtigsten" Städte im Westen, in denen der Großteil der Syrer, die noch

nicht aus Syrien geNohen sind, leben (Reuters 13.4.2016). Verschiedene oppositionelle Gruppen mit unterschiedlichen

Ideologien und Zielen kontrollieren verschiedene Teile des Landes. Vielfach errichten diese Gruppierungen

Regierungsstrukturen bzw. errichten sie wieder, inklusive irregulär aufgebauter Gerichte (USDOS 3.3.2017). Seit 2016

hat die Regierung große Gebietsgewinne gemacht, jedoch steht noch beinahe die Hälfte des syrischen Territoriums

nicht unter der Kontrolle der syrischen Regierung. Alleine das Gebiet, welches unter kurdischer Kontrolle steht wird auf

etwa ein Viertel des syrischen Staatsgebietes geschätzt (DS 23.12.2017; vgl. Standard 29.12.2017).

Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah-Miliz und schiitische Milizen aus dem Irak unterstützen das syrische

Regime militärisch, materiell und politisch. Seit 2015 schickte Russland auch Truppen und Ausrüstung nach Syrien und

begann außerdem LuftangriQe von syrischen Militärbasen aus durchzuführen. Während Russland hauptsächlich auf

von Rebellen kontrollierte Gebiete abgezielt, führt die von den USA geführte internationale Koalition LuftangriQe gegen

den IS durch (FH 27.1.2016; vgl. AI 24.2.2016).

Im Norden Syriens gibt es Gebiete, welche unter kurdischer Kontrolle stehen und von den Kurden Rojava genannt

werden (Spiegel 16.8.2017). 2011 soll der damalige irakische Präsident Jalal Talabani ein Übereinkommen zwischen der

syrischen Regierung, der iranischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), deren Mitglieder die PYD

gründeten, vermittelt haben: Im September 2011 stellte der iranische Arm der PKK, die Partei für ein Freies Leben in

Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK), ihren bewaQneten Kampf gegen den Iran ein. Etwa zur selben Zeit

wurde die PYD in Syrien neu belebt. Informationen zahlreicher Aktivisten zufolge wurden bis zu zweihundert PKK-

Kämpfer aus der Türkei und dem Irak sowie WaQen iranischer Provenienz nach Syrien geschmuggelt. Aus diesem

Grundstock entwickelten sich die Volksverteidigungseinheiten (YPG). Ausgestattet mit einem bewaQneten Flügel

begann die PYD, die kurdische Bevölkerung davon abzuhalten, sich eQektiv an der Revolution zu beteiligen.

Demonstrationen wurden aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer

Dachorganisation zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriQen. Auf diese Weise musste die syrische Armee

keine "zweite Front" in den kurdischen Gebieten eröQnen und konnte sich auf die Niederschlagung der Revolution in

anderen Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime Stück für Stück seine Armee und seinen

Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin,? Ain

al-Arab (Kobanî) und die Dschazira von PYD und YPG übernommen, ohne dass es zu?? erwähnenswerten militärischen

Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre (ES BFA 8.2017). Im März 2016 wurde die Democratic

Federation of Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, Raqqa und Aleppo und auch

über Afrin erstreckte. Afrin steht zwar unter kurdischer Kontrolle, ist jedoch nicht mit dem Rest des kurdischen

Gebietes verbunden (ICC 4.5.2017; vgl. IRIN 15.9.2017). Das von der PYD in den kurdischen Gebieten etablierte System

wird von der PYD als "demokratische Autonomie" bzw. "demokratischer Konföderalismus" bezeichnet.

"Demokratischer Konföderalismus" strebt danach, die lokale Verwaltung durch Räte zu stärken, von Straßen- und

Nachbarschaftsräten über Bezirks- und Dorfräte bis hin zu Stadt- und Regionalräten. "Demokratischer

Konföderalismus" muss somit als Form der Selbstverwaltung verstanden werden, in der Autonomie organisiert wird.

Die Realität sieht allerdings anders aus. Tatsächlich werden in "Rojava" Entscheidungen weder von den zahlreichen

(lokalen) Räten getroQen, noch von Salih Muslim und Asya Abdullah in ihrer Funktion als Co-Vorsitzende der PYD,

stattdessen liegt die Macht bei der militärischen Führung im Kandilgebirge, die regelmäßig hochrangige Parteikader

nach Syrien entsendet (ES BFA 8.2017 und ICC 4.5.2017). In den kurdischen Gebieten haben die Bürger durch die PYD

auch Zugang zu Leistungen, wobei die Partei unter anderem die Bereitstellung von Leistungen nutzt, um ihre Macht zu

legitimieren. Die Erbringung öQentlicher Leistungen variiert jedoch. In Gebieten, in denen die PYD neben Behörden der

Regierung existiert, haben sich zahlreiche Institutionen entwickelt und dadurch wurden Parallelstrukturen geschaQen.

In Gebieten in denen die PYD mehr Kontrolle besitzt, bleibt die Macht in der Hand der PYD zentralisiert, trotz den

Behauptungen der PYD die Macht auf die lokale Ebene zu dezentralisieren (CHH 8.12.2016).

Noch sind die beiden größeren von Kurden kontrollierten Gebietsteile voneinander getrennt, das Ziel der Kurden ist es

jedoch entlang der türkischen Grenze ein zusammenhängendes Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen (Spiegel

16.8.2016). Der Ton zwischen Assad und den an der Seite der USA kämpfenden syrischen Kurden hat sich in jüngster



Zeit erheblich verschärft. Assad bezeichnete sie zuletzt als "Verräter". Das von kurdischen Kämpfern dominierte

Militärbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) konterte, Assads Regierung entlasse "Terroristen" aus dem

Gefängnis, damit diese "das Blut von Syrern jeglicher Couleur vergießen" könnten (Standard 29.12.2017).
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1.2.2. Sicherheitslage

Der im März 2011 begonnene Aufstand gegen das Regime ist in eine komplexe militärische Auseinandersetzung

umgeschlagen, die grundsätzlich alle Städte und Regionen betriQt. Nahezu täglich werden landesweit Tote und

Verletzte gemeldet. Die staatlichen Strukturen sind in zahlreichen Orten zerfallen und das allgemeine Gewaltrisiko ist

sehr hoch (AA 27.12.2017). Grob gesagt stehen auf der Seite der syrischen Regierung Russland, der Iran, die

libanesische Hisbollah und schiitische Milizen, die vom Iran im Irak, in Afghanistan und im Jemen rekrutiert werden.

Auf der Seite der diversen Gruppierungen, die zur bewaQneten Opposition bzw. zu den Rebellen gehören, stehen die

Türkei, die Golfstaaten, die USA und Jordanien, wobei diese Akteure die KonNiktparteien auf unterschiedliche Arten

unterstützen. Zudem sind auch die Kurden in Nordsyrien und der sogenannte Islamische Staat (IS) am KonNikt beteiligt

(BBC 7.4.2017).Mitte September des Jahres 2016 wurde von den USA und Russland, nach monatelangen Gesprächen,

eine WaQenruhe ausgehandelt. Diese sollte ermöglichen, dass humanitäre Hilfe die Kampfgebiete erreichen kann;

außerdem sollte den LuftangriQen des syrischen Regimes auf die Opposition Einhalt geboten werden. Die WaQenruhe

sollte sieben Tage bestehen und galt für das syrische Regime und die Rebellen, jedoch nicht für die terroristischen

Gruppierungen "Islamischer Staat" (IS) und Jabhat Fatah ash-Sham (CNN 12.9.2016). Es soll in verschiedenen Gebieten

mehr als 300 Verstöße gegen die WaQenruhe gegeben haben. Nach ungefähr einer Woche wurde die WaQenruhe von

der syrischen Armee bzw. vom syrischen Regime für beendet erklärt. In dieser Zeit konnten keine humanitären

Hilfslieferungen die Kampfgebiete erreichen (Zeit 19.9.2016).

Aleppo

Nach der WaQenruhe eskalierte die Gewalt, und die Stadt Aleppo erlebte die heftigsten Bombardierungen durch das

Regime und die russische LuftwaQe seit Beginn des Bürgerkrieges, während die Armee zugleich eine BodenoQensive

startete. Die USA brachen daraufhin Anfang Oktober des Jahres 2016 die direkten Gespräche mit Russland über eine

weitere WaQenruhe in Syrien ab. Unter anderem konnten sich die beiden Länder nicht darauf einigen, welche der

syrischen Rebellengruppen als terroristisch und welche als gemäßigt einzustufen sind (Welt 3.10.2016). Ende Oktober

fand eine einseitig von Russland eingehaltene, humanitäre WaQenruhe in Aleppo statt. Anfangs sollte die WaQenruhe

acht Stunden dauern und am 20.10.2016 beginnen (Al Jazeera 18.10.2016). Sie wurde dann jedoch bis 22.10.2016

verlängert. Danach erlebte Aleppo erneut schwere Kämpfe. Die Vereinten Nationen hoQten während dieser Zeit

Verletzte evakuieren und Hilfsgüter liefern zu können. Jedoch war beides aufgrund fehlender Sicherheitsgarantien

nicht möglich (Al Jazeera 23.10.2016; vgl. BBC News 22.10.2016). Im Dezember 2016 nahmen syrische

Regierungssoldaten nach einer von der russischen LuftwaQe unterstützten OQensive den Osten Aleppos ein, welcher

seit 2012 von bewaQneten Gruppen gehalten wurde (Standard 21.12.2016). Es fanden Evakuierungen von Kämpfern

sowie von Zivilisten statt, die jedoch durch erneute Gefechte zwischenzeitlich unterbrochen wurden. Zugleich wurden

Zivilisten aus den von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens evakuiert (Standard

19.12.2016).

Nach der Eroberung Aleppos wurden große Teile der regulären Armee aus Aleppo abgezogen was zur

Verschlechterung der Sicherheitslage führte, da so den Milizen freie Hand gelassen wurde. Kriminalität von Seiten der

Milizen wurde so zum Problem für die Bevölkerung Aleppos. Im Juni 2017 unternahm die syrische Regierung den

Versuch großNächig gegen die Milizen in Aleppo vorzugehen. Vorhergehende Verhaftungswellen in Aleppo konnten die

Kriminalität von Milizen nicht unter Kontrolle bringen (IRIN 22.6.2017). Die Milizen sind unter anderem auch für eine

steigende Zahl an Entführungen und damit Lösegelderpressungen und zudem für Morde, auch durch FahrerNucht,

verantwortlich. Auch die Sicherheitskräfte beuten die Bewohner Aleppos aus militärischen und wirtschaftlichen

Gründen aus. Vor allem in Ostaleppo sind die Bewohner Opfer von Razzien, und außerdem Festnahmen von



Wehrdienstverweigerern, die dann zum Einsatz geschickt werden. Ein weiterer Faktor in Aleppo ist die Baath-Partei.

Nach der Eroberung Ost-Aleppos wurde der örtliche Zweig der Baath-Partei aufgelöst. Mittlerweile wurde dieser

mitsamt eines bewaffneten Zweiges neu gebildet (SD 24.11.2017)

Raqqa

Nach dem Vormarsch auf die nordirakische Großstadt Mossul begann Anfang November des Jahres 2016 auch eine

OQensive zur Rückeroberung der syrischen IS-Hochburg Raqqa. An der OQensive, die unter dem Namen "Wut des

Euphrats" lief, waren etwa 30.000 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer von den USA

unterstützten kurdisch-arabischen Rebellenallianz, beteiligt, von denen ein Großteil von den kurdischen

Volksverteidigungseinheiten (YPG) gestellt wird (Standard 6.11.2016). Die Türkei sollte nicht an der OQensive beteiligt

werden. Die türkische Armee hat im August 2016 im Rahmen der "Operation Euphrates Shield" einen Bodeneinsatz mit

Panzern in Syrien begonnen, der sich gegen den IS und die YPG richtet. Die SDF-Miliz vereinbarte nach eigenen

Angaben mit den USA jedoch, die Türkei von der Raqqa-OQensive auszuschließen (Standard 6.11.2016; vgl. DS

7.11.2016). Am Dienstag 17.10.2017 erklärten die SDF den Sieg über den IS in Raqqa (NYT 17.10.2017; vgl. DS

18.10.2017; vgl. Zeit 17.10.2017). Die SDF hatten die letzte große OQensive gestartet, nachdem eine Gruppe von

syrischen Dschihadisten Raqqa im Zuge eines mit Stammesältesten ausgehandelten Evakuierungsabkommens

verlassen hatte. Zurückgeblieben waren bis zu 300 Islamisten, welche die letzten IS-Stellungen in Raqqa verteidigen

wollten (Zeit 17.10.2017). Die Kämpfer des IS haben in der Stadt Sprengfallen platziert, von denen Verantwortliche

sagten, dass es Jahre dauern könnte, sie zu entfernen (NYT 17.10.2017). Nach den monatelangen Kämpfen und den

vielen Luftschlägen gegen den IS sind große Teile der Stadt zerstört, und eine große Mehrheit der Bewohner ist in

andere Gebiete geNohen (Standard 17.10.2017). Im Oktober 2017 wurde die Stadt komplett evakuiert und im

November gab es eine kleine Anzahl an Rückkehrern nach Raqqa. Das große Ausmaß an Zerstörung von Infrastruktur

und Wohnungen führt zu schweren Mängeln in der Gesundheits- und Grundversorgung (REACH 11.2017).

Die türkischen Militäroperationen

Seit August 2016 ist die Türkei im Rahmen der "Operation Euphrates Shield" in Syrien aktiv. Die Operation wurde

gestartet, um sowohl gegen den IS als auch gegen die kurdischen Einheiten, die entlang der syrisch-türkischen Grenze

aktiv sind, vorzugehen. Seitdem haben türkische Einheiten mit verbündeten syrischen Einheiten, die hauptsächlich aus

gegenüber dem syrischen Regime oppositionell eingestellten Arabern und Turkmenen bestehen, den IS bekämpft. Es

gab jedoch auch Zusammenstöße mit kurdisch geführten Einheiten. Im März 2017 wurde Operation Euphrates Shield

für erfolgreich beendet erklärt, es wurden jedoch keine Informationen bekannt gegeben, wann oder ob die türkischen

Einheiten sich zurückziehen würden. Im Oktober 2017 gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine neue

Operation in der syrischen Provinz Idlib bekannt, deren Ziel es ist die Ausbreitung von kurdischen und al-Qaida-

Einheiten entlang der türkischen Grenze zu verhindern (CRS 13.10.2017 und BBC News 13.10.2017).

Der türkische Präsident Erdogan verschärfte Ende Dezember 2017 seinen Ton gegenüber dem syrischen Präsidenten.

Die Türkei forderte lange, dass Assad nicht an der Macht bleiben dürfe, konzentrierte sich aktuell aber mehr auf die

Bedrohung durch bewaQnete Islamisten und die kurdischen Kämpfer, die sie als mit der verbotenen Arbeiterpartei

Kurdistans (PKK) verbündet sieht. Trotz der DiQerenzen mit Russland und dem Iran hat die Türkei mit den beiden

Staaten an einer politischen Lösung für Syrien gearbeitet. Nun nannte Erdogan Assad einen Terroristen und sagte,

dass der Friedensprozess in Syrien nicht mit Assad an der Macht fortgesetzt werden könnte (Reuters 27.12.2017b). Im

Januar 2018 drohte der türkische Präsident mit einer Militäroperation in Afrin, einem der drei selbsternannten

autonomen Kantone unter der Kontrolle kurdischer Einheiten und deren Verbündeten. Die kurdischen und türkischen

Einheiten haben einander des gegenseitigen Beschusses beschuldigt (DS 17.1.2018; vgl. ISW 16.1.2018). Wenig später,

am 20.1.2018 begann eine OQensive der Türkei gegen die kurdisch kontrollierte Stadt Afrin. Erdogan kündigte

außerdem an, auch Manbij angreifen zu wollen (Standard 20.1.2018; vgl. Zeit 23.1.2018). Die "Operation Olivenzweig"

begann mit Artillerie- und LuftangriQen auf Stellungen der YPG in der Region Afrin, denen eine BodenoQensive folgte

(Presse 24.1.2018). Als Motiv für den türkischen Einmarsch im Grenzgebiet haben mehrere arabische Medien die lang

erklärte Absicht Ankaras herausgestrichen, eine etwa 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone einzurichten und dort bis zu

3,5 Millionen syrische Flüchtlinge anzusiedeln (Standard 22.1.2018).

Versöhnungsabkommen

Die sogenannten Versöhnungsabkommen sind Vereinbarungen, die ein Gebiet, das zuvor unter der Kontrolle einer



oppositionellen Gruppierung stand, oSziell wieder unter die Kontrolle des Regimes bringen. Die Regierung bietet,

meist nach schwerem Beschuss oder Belagerung, ein Versöhnungsabkommen an, das an verschiedene Bedingungen

geknüpft ist. Diese Bedingungen unterscheiden sich von Abkommen zu Abkommen. Manche der Vereinbarungen

besagen z.B., dass Personen bzw. Kämpfer, welche sich nicht den Bedingungen der Vereinbarung unterwerfen wollen,

mit ihren Familien nach Idlib evakuiert werden. Die übrigen Personen können 6 Monate lang eine Amnestie nutzen

und können sich in dieser Zeit stellen, um den Militärdienst abzuleisten. Manche Vereinbarungen besagen auch, dass

Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden. Es ist

auch möglich, dass sich Personen im zurückgewonnenen Gebiet verpNichten müssen, der Regierung zur Verfügung zu

stehen, für diese zu spionieren oder Ähnliches. Berichten zufolge wurden solche Zusagen von der Regierung aber

bisweilen auch gebrochen, was jedoch schwer zu beweisen ist. Ein Beispiel für ein Versöhnungsabkommen waren die

im März 2017 begonnenen Verhandlungen mit der Regierung über den Distrikt al-Waer in Homs. Vereinbarungen über

die Freilassung von Gefangenen in der Stadt Homs durch die Regierung wurden jedoch nicht eingehalten. Nach

schweren Luftschlägen durch die Regierung und nachdem auf die Freilassung der Gefangenen verzichtet wurde, wurde

im April doch noch ein Abkommen erzielt, und die aufständischen Kämpfer mit ihren Familien evakuiert. Ein weiteres

Beispiel für ein Versöhnungsabkommen ist die Stadt al-Sanamayn im Norden der Provinz Dara'a. Hier stellten sich

mehrere bewaQnete Fraktionen, die in der Stadt aktiv waren, stellvertretend für die Bevölkerung der Stadt unter die

Kontrolle des Regimes. Im Gegenzug dafür erlaubte die Regierung den Gruppierungen, als Sicherheitskräfte in der

Stadt zu fungieren, und gestand zu, sich nicht in Sicherheitsfragen einzumischen. Bewohnern der Stadt zufolge blieb

die Situation nach dem Versöhnungsabkommen jedoch weitgehend unverändert, da die Stadt nach Belagerung durch

Regierungseinheiten, bereits zuvor ein WaQenstillstandsabkommen mit der Regierung geschlossen hatte. Die in al-

Sanamayn tätigen Gruppierungen existieren somit immer noch und behielten außerdem den Großteil ihrer WaQen,

greifen jedoch die Regierungseinheiten nicht mehr an. Die zuvor meist politisch motivierten Fraktionen sind nun eher

mit einzelnen Klans verbunden. Zusätzlich existieren außerdem bewaQnete Banden. Zwischen diesen Fraktionen, den

Banden und auch der Regierung kommt es immer wieder zu Zusammenstößen, die aber eher auf individuellen

Vorfällen basieren (z.B. in Form von Vergeltungsmaßnahmen für Festnahmen, Entführungen, Mord oder

Schutzgelderpressungen etc.). So kommt es trotz des Versöhnungsabkommens immer wieder zu sicherheitsrelevanten

Vorfällen (BFA 8.2017).

Deeskalationszonen

Im Mai 2017 unterzeichneten Russland, der Iran und die Türkei im Rahmen der Gespräche in der kasachischen

Hauptstadt Astana ein Abkommen, das die Einrichtung von sogenannten Deeskalationszonen vorsieht (BFA 8.2017).

Die Deeskalationszonen sind jedoch keine vollkommen neue Strategie, sondern müssen als Fortsetzung der

"Versöhnungsstrategie", die das Assad-Regime im Angesicht mehrerer fehlgeschlagener Vereinbarungen zu

WaQenruhen anwendet, gesehen werden. Das Ziel bleibt jedoch unverändert "unversöhnliche" BewaQnete Akteure

und politische Gegner zu entfernen oder zu neutralisieren und die Gebiete wieder unter Regimekontrolle zu bringen

(DS 23.9.2017).

Weder die syrische Regierung, noch die Opposition unterzeichneten das Abkommen von Astana. Die Gruppe Jabhat

Fatah ash-Sham (ehemals Jabhat al-Nusra) ist von den Vereinbarungen ausgenommen. Also wird die Regierung

Gebiete, in denen Jabhat Fatah ash-Sham aktiv ist, weiterhin bombardieren. Auch der IS ist von der Vereinbarung

ausgenommen: Die syrische Regierung gab an, weiterhin gegen "Terroristen" zu kämpfen, und auch die von den USA

geleitete Kampagne wird weiterhin den IS mit Luftschlägen bekämpfen. Die Deeskalationszonen erlauben es der

Regierung, ihre Truppen neu zu organisieren. Es gibt noch keinen klaren Mechanismus, um KonNikte zu lösen und auf

Verletzungen des Deeskalationsabkommens zu reagieren (BFA 8.2017). Die Deeskalationszonen werden auch nicht

unter einer gemeinsamen Richtlinie beschlossen, sondern jede Zone existiert unter individuellen Bedingungen (DS

23.9.2017). Im Rahmen der Astana-Gespräche und zusätzlich der "Amman-Diskussionen", zwischen den USA, Russland

und Jordanien, wurden vier Deeskalationszonen ausgehandelt: Eine Zone in der Provinz Idlib und Teilen der Provinzen

Lattakia, Hama und Aleppo; eine Zone im Norden der Provinz Homs; eine Zone in Ost-Ghouta in Rif-Dimashq

(Damaskus-Umland) und eine Zone in Teilen Südsyriens in den Provinzen Dara'a und Quneitra (UNOCHA 11.2017; vgl.

CRS 13.10.2017; vgl. NYT 18.11.2017; vgl. DS 23.9.2017).

In Dara'a im Süden Syriens kam es zu Beginn zu einer Deeskalation, jedoch gab es auch hier bereits zuvor einen

Rückgang der Kampfhandlungen. Anfang Juni 2017 kam es in Dara'a jedoch wieder zu schweren Kampfhandlungen



zwischen regierungstreuen Kämpfern und Rebelleneinheiten (BFA 8.2017). Die Deeskalationszone im Süden birgt

nichtsdestotrotz das größte Potential für die Verhandlung einer längerfristigen Lösung zum Großteil aufgrund des

Interesses internationaler Akteure, die an den Verhandlungen beteiligt waren. Neben Iran, Türkei und Russland waren

auch die USA und Jordanien beteiligt und auch Israel hat ein Interesse am Bestehen dieser Deeskalationszone (DS

23.9.2017). Seit August 2017 Mndet jedoch eine Welle an Attentaten gegen politische und bewaQnete Oppositionelle

statt, wobei es Hinweise gibt, dass al-Qaida bzw. mit ihr verbündete Gruppierungen diese durchgeführt haben. Al-

Qaida versucht so, die Opposition zu schwächen und sich in Südsyrien zu etablieren. Hierbei nutzt die Gruppierung

auch die Entscheidung der Trump-Administration aus, laut welcher ein Programm zur Unterstützung von

Oppositionskämpfern gestrichen werden soll, wodurch nicht-jihadistische Fraktionen geschwächt werden (ISW

22.11.2017). Im Mai 2017 entsandte al-Qaida etwa 30 hochrangige Funktionäre nach Südsyrien (ISW 3.8.2017).

Weiteres Konfliktpotential besteht im Süden Syriens zudem mit Israel. Israel führte wiederholt Luftschläge auf syrisches

Gebiet durch, damit soll gegen die Präsenz der libanesischen schiitischen Hisbollah auf syrischem Staatsgebiet nahe

israelischem Staatsgebiet vorgegangen werden (Standard 3.11.2017; vgl. Spiegel 5.12.2017).

Nachdem die Zonen beschlossen wurden, begannen in Ost-Damaskus Deeskalationsmaßnahmen, jedoch wurde in

dieser Gegend gleichzeitig ein Versöhnungsabkommen geschlossen (BFA 8.2017). Ost-Ghouta ist jedoch noch immer

belagert, und die Regierung beschränkt die Lieferung von Hilfsgütern, Nahrungsmitteln und Medikamenten stark. Im

Februar 2017 konnte die Regierung Tunnel schließen, durch welche die Bewohner Ost-Ghoutas zuvor noch Personen,

TreibstoQ, Medikamente, jedoch auch Zigaretten, Narkotika und Munition schmuggeln konnten (IRIN 19.12.2017). Im

April-Mai 2016 und April 2017 kam es in Ost-Ghouta zu Zusammenstößen zwischen den beiden dominanten Gruppen

Jaysh al-Islam und Failaq ar-Rahman. Nach Einrichtung der Deeskalationszone traf Russland im Juni 2017

Vereinbarungen mit den beiden Gruppierungen, die Situation scheint jetzt jedoch noch schlimmer als vor der

Einrichtung der Deeskalationszone zu sein (IRIN 19.12.2017). Zwischenzeitlich kam es zu einem Rückgang der Kämpfe,

die syrische Regierung hielt aber an der Belagerung fest und nahm Mitte November 2017 die LuftangriQe auf das

Gebiet wieder auf (Standard 27.12.2017). Die Kampfhandlungen in Ost-Ghouta halten an, wobei sie sich in Gebieten,

die von Jaysh al-Islam kontrolliert werden, relativ gesehen verringerten und sich der KonNikt in Gebieten, die von Failaq

ar-Rahman kontrolliert werden, intensiviert hat (IRIN 19.12.2017).

Das Ausmaß der Kampfhandlungen in den Provinzen Hama, Homs und Idlib blieb vorerst gleich oder stieg sogar an

(BFA 8.2017). Die Deeskalationszone im nördlichen Homs und südlichen Hama wurde im Rahmen der "Kairo-

Diskussionen" bekannt gegeben, jedoch wurde die Ankündigung von den Akteuren vor Ort abgelehnt, weil sie sich

durch die Verhandlungspartner der Opposition nicht repräsentiert sahen. Insgesamt erscheint es nicht wahrscheinlich,

dass die Zone längerfristig eine oppositionelle Enklave bleiben wird (DS 23.9.2017).

Die Deeskalationszone in Idlib soll von Russland, Türkei und Iran überwacht werden (DS 23.9.2017). Die mit al-Qaida in

Verbindung stehende islamistische Gruppierung Hay'at Tahrir ash-Sham ist die mächtigste Gruppe in dieser

Deeskalationszone und dominiert vergleichsweise moderatere Gruppierungen die sich selbst als zur Freien Syrischen

Armee gehörig bezeichnen (NYT 18.11.2017). Im September und Oktober 2017 intensivierte Russland die Anzahl der

Luftschläge auf die Provinz Idlib, um Gruppen, die gegen das Regime eingestellt sind, dazu zu bewegen ein

WaQenstillstandsabkommen oder die Deeskalationszone zu akzeptieren (ISW 16.10.2017). Von Russland unterstützte

syrische Einheiten starteten Ende 2017 eine OQensive gegen Militanten und deren Verbündete in Idlib. UN OCHA

berichtete im Januar 2018 von mehr als 200.000 Personen, die durch die Offensive vertrieben wurden (DS 16.1.2018).

Ost-Ghouta und die Provinz Idlib, die wie zuvor beschrieben, beide von Rebellen kontrolliert bzw. von radikal-

islamischen Milizen dominiert werden, sind im Januar 2017 hart umkämpft. In Ost-Ghouta eskalierten zu diesem

Zeitpunkt die Gefechte, nachdem Rebellen einen Stützpunkt der Armee einkreisen konnten (Zeit 7.1.2018).

Der "Islamische Staat" (IS)

Im November 2017 brachte die syrische Armee Deir ez-Zour, das zuvor vom IS besetzt war, wieder unter seine

Kontrolle (BBC 12.12.2017). Der IS verlor 2017 beinahe sein ganzes Territorium in Syrien und im Irak (Reuters

27.12.2017a).

Analysten gehen außerdem davon aus, dass der IS sich bereits auf eine neue Phase vorbereitet und sich zu der Art von

Untergrundbewegung zurückentwickelt, die sie in ihren Anfängen war (NYT 17.10.2017).

Die russischen Militäreinsätze



Im Dezember 2017 verkündete das russische Verteidigungsministerium, dass das syrische Territorium "komplett vom

IS befreit sei" und somit das Ziel ihres Einsatzes in Syrien, das Zurückdrängen des IS, erfüllt sei (Standard 7.12.2017;

vgl. BBC 12.12.2017). Kurze Zeit später gab es jedoch Berichte, dass es dem IS nach Kämpfen mit Hay'at Tahrir ash-

Sham gelang mehrere Dörfer in den Provinzen Idlib und Hama zu erobern (Standard 9.12.2017). Der russische

Präsident Putin ordnete Mitte Dezember auch den Abzug eines "Großteils der russischen Truppen" aus Syrien an (BBC

13.12.2017; vgl. Standard 21.12.2017). Russland wird jedoch weiterhin zwei Militärbasen in Syrien betreiben, die

LuftwaQenbasis Hmeimim und die Marinebasis in Tartus, und somit eine permanente militärische Präsenz in Syrien

unterhalten (BBC 13.12.2017; vgl. DS 26.12.2017; vgl. Standard 21.12.2017).

Die achte Runde der UN-geführten Friedensverhandlungen in Genf brachte keine Ergebnisse. Die oppositionelle

Verhandlergruppe erklärte, dass Assad nicht Teil einer Übergangslösung in Syrien sein könne, worauf die

regierungstreue Delegation der Ansicht war, dass es nichts mehr zu verhandeln gäbe (Standard 15.12.2017).
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